
 

Tagegeld einer schweizerischen Invalidenversicherung in Deutschland nicht 
einkommensteuerpflichtig 

Der Bundesfinanzhof hat am 24.11.2010 seinen Beschluss vom 6.10.2010, Az VI R 15/08, 
veröffentlich, wonach das Tagegeld einer gesetzlicher schweizerischer 
Invalidenversicherung nicht einkommensteuerpflichtig ist. Dem ist ein Rechtsstreit 
vorgegangen, ob „Tagegelder“ aus einer schweizerischen Invalidenversicherung für einen 
Grenzgänger der deutschen Einkommensteuer unterliegen.  

Der ledige Kläger, der in Deutschland wohnt, war von 1991 bis Januar 1996 als 
Montageschreiner bei einer Firma in der Schweiz beschäftigt. Sowohl er als auch seine 
Arbeitgeberin waren gesetzlich verpflichtet, Beiträge zur Invalidenversicherung zu leisten. 
Nach den Lohnausweisen des Klägers hat seine Arbeitgeberin für ihn Beiträge einbehalten 
und an die Invalidenversicherung abgeführt.1995 erlitt der Kläger auf einer Baustelle einen 
Bandscheibenvorfall. Nach längerer Arbeitsunfähigkeit nahm er ab Januar 1996 an einer 
zweijährigen Umschulungsmaßnahme zum technischen Kaufmann teil Für die Dauer der 
Umschulungsmaßnahme erhielt der Kläger ein Tagegeld nach dem 
Invalidenversicherungsgesetz. 

Das Finanzamt wollte bis zuletzt die vom Kläger erhaltenen Tagegelder als Bruttolohn 
erfassen. Dies hat der BFH wie zuvor das Finanzgericht verneint, weil bereits die 
Beitragserbringung durch die Arbeitgeberin des Klägers an die Versicherung Arbeitslohn 
war. Dabei verweist der BFH auf ein Urteil von vor drei Jahren, indem er entschieden hat, 
dass die Versicherungsleistungen selbst nicht zu Arbeitslohn führen können, wenn bereits 
die Beiträge, die der Arbeitgeber an die Versicherung erbracht hat, Arbeitslohn i.S. des § 19 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) ist. 

Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 
Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile, die für eine 
Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden. Arbeitslohn ist jeder 
gewährte Vorteil, der durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst ist. Zum Arbeitslohn 
können auch Ausgaben gehören, die ein Arbeitgeber leistet, um einen Arbeitnehmer oder 
diesem nahe stehende Personen für den Fall der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität, des 
Alters oder des Todes abzusichern 

Die Arbeitslohnqualität von Zukunftssicherungsleistungen, bei denen die Leistung des 
Arbeitgebers an einen Dritten (Versicherer) erfolgt, hängt davon ab, ob sich der Vorgang - 
wirtschaftlich betrachtet - so darstellt, als ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Mittel zur 
Verfügung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum Zweck seiner Zukunftssicherung 
verwendet hat. Daher ist von Arbeitslohn auszugehen, wenn dem Arbeitnehmer gegen die 
Versorgungseinrichtung, an die der Arbeitgeber die Beiträge geleistet hat, ein unmittelbarer 
und unentziehbarer Rechtsanspruch auf die Leistung zusteht 

Daher ist es nur konsequent, dass die Beitragszahlungen durch die Arbeitgeberin des 
Klägers zu Arbeitslohn bei diesem führen. Der Kläger hat einen eigenen unmittelbaren und 
unentziehbaren Rechtsanspruch gegen die Invalidenversicherung erworben. Da die 
Beitragserbringung an die Versicherung durch die Arbeitgeberin Arbeitslohn war, ist die 
Annahme von Arbeitslohn bei den Leistungen aus dieser Versicherung ausgeschlossen. 
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